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Info zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen gemäß REACH-Verordnung 1907/2006/EG 

(Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) 

 

 

Die ELTEC Elektronik AG ist als Hersteller und Vertreiber von Erzeugnissen im Sinne der REACH (elektronischen 

Baugruppen, Einschubsystemen für die Elektronik und Elektrotechnik, Komplettlösungen) sogenannter 

„nachgeschalteter Anwender“. Als solcher unterliegen wir grundsätzlich keinerlei Registrierungspflichten nach 

REACH.  

Die Produkte, die Sie von uns beziehen, sind als Erzeugnisse im Sinne von REACH ebenfalls nicht 

registrierungspflichtig. Wir verwenden derzeit keine registrierungspflichtige Stoffe, noch planen wir das in 

Zukunft zu tun.  

Die Verantwortung zur Vorregistrierung oder späteren Registrierung von chemischen Stoffen sehen wir bei den 

Herstellern dieser Stoffe, deren Zubereitungen bzw. Artikel. In unserem eigenen Interesse verfolgen wir die 

Umsetzung von REACH und die daraus resultierenden Anforderungen intensiv.  

Aus diesem Grund haben wir schon frühzeitig alle unsere Lieferanten  angeschrieben und auf diesen 

Sachverhalt aufmerksam gemacht, verbunden mit der Aufforderung diese Informationen in der Lieferkette 

weiter nach vorn bis zum Hersteller der chemischen Stoffe zu kommunizieren. 

Seit 28.10.2008 ist die Kandidatenliste der ECHA veröffentlicht. Diese Liste enthält 15 „besonders 

besorgniserregende Stoffe“, sogenannte SVHC’s, die in den Anhang XIV der REACH-Verordnung aufgenommen 

und damit zulassungspflichtig werden. Für uns als Lieferant von Erzeugnissen sind damit gewisse 

Informationspflichten gegenüber unseren Kunden gemäß Artikel 33 der Verordnung verbunden. Grundsätzlich 

sind Lieferanten von Erzeugnissen verpflichtet ihren Abnehmern unaufgefordert Informationen über 

entsprechend eingestufte Stoffe und Zubereitungen zur Verfügung zu stellen, soweit diese in einer 

Konzentration > 0,1 Gewichtsprozent in einem Erzeugnis enthalten sind. Die REACH-Verordnung sieht aus 

Gründen der Geheimniswahrung und zur Vermeidung von bürokratischem Aufwand grundsätzlich keine 

Negativmitteilung vor. 

Deshalb werden wir Sie, als Kunden, unaufgefordert informieren, falls unsere an Sie gelieferten Produkte die 

vorgenannten Kriterien für Erzeugnisse erfüllen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Anfragen zu REACH 

mit diesem Info-Schreiben beantworten. Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen zur Umsetzung der 

REACH-Verordnung in unserem Unternehmen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
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